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§ 4 WWAG Abgabepflicht und
Haftung

 WWAG - Wiener Wettterminalabgabegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.12.2018

(1) Abgabep.ichtig ist die Unternehmerin oder der Unternehmer. Unternehmerin oder Unternehmer im Sinne dieses

Gesetzes ist jede bzw. jeder, in deren bzw. dessen Namen oder auf deren bzw. dessen Rechnung das Wettterminal

gehalten wird. Sind zwei oder mehrere Unternehmerinnen bzw. Unternehmer (Mitunternehmerinnen bzw.

Mitunternehmer) vorhanden, so sind sie als Gesamtschuldnerinnen bzw. Gesamtschuldner abgabep.ichtig. Die

Inhaberin oder der Inhaber des für das Halten des Wettterminals benützten Raumes oder Grundstückes und die

Eigentümerin oder der Eigentümer des Wettterminals gelten als Gesamtschuldnerinnen bzw. Gesamtschuldner.

(2) Die in den §§ 80 : Bundesabgabenordnung - BAO bezeichneten Vertreterinnen und Vertreter haften neben den

durch sie vertretenen Abgabep.ichtigen für die diese tre:ende Wettterminalabgabe insoweit, als diese Abgabe infolge

schuldhafter Verletzung der ihnen auferlegten abgabenrechtlichen oder sonstigen P.ichten nicht ohne Schwierigkeit

eingebracht werden kann, insbesondere im Fall der Konkurseröffnung. § 9 Abs. 2 BAO gilt sinngemäß.

(3) Soweit Personen auf die Erfüllung der P.ichten der Abgabep.ichtigen und der in §§ 80 : BAO bezeichneten

Vertreterinnen und Vertreter tatsächlich Ein.uss nehmen, haben sie diesen Ein.uss dahingehend auszuüben, dass

diese Pflichten erfüllt werden.

(4) Die in Abs. 3 bezeichneten Personen haften für die Wettterminalabgabe insoweit, als diese Abgabe infolge ihrer

Einflussnahme nicht ohne Schwierigkeiten eingebracht werden kann, insbesondere im Falle der Konkurseröffnung.

In Kraft seit 01.09.2016 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/9
file:///

	§ 4 WWAG Abgabepflicht und Haftung
	WWAG - Wiener Wettterminalabgabegesetz


